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(2) Sind beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet, so
erhöht sich der Unterhaltsanspruch gegen den das Kinder-
geld beziehenden Elternteil um die Hälfte des auf das Kind
entfallenden Kindergelds.

(2) Ist das Kindergeld wegen der Berücksichtigung eines
nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang
der Erhöhung nicht bedarfsmindernd zu berücksichtigen.

(3) Hat nur der barunterhaltspflichtige Elternteil Anspruch
auf Kindergeld, wird es aber nicht an ihn ausgezahlt, ist es in
voller Höhe anzurechnen.
(4) Ist das Kindergeld wegen Berücksichtigung eines nicht
gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang der Er-
höhung nicht anzurechnen.
(5) EineAnrechnung des Kindergelds unterbleibt, soweit der
Unterhaltspflichtige außerstande ist, Unterhalt in Höhe von
135 Prozent des Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verord-
nung zu leisten.

§ 1615l Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater
aus Anlass der Geburt

...
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht,
weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die
Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krank-
heit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr über
die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu
gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von derMutter wegen der
Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit
nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt
frühestens vier Monate vor der Geburt; sie endet drei Jahre
nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere unter Berück-
sichtigung der Belange des Kindes grob unbillig wäre, einen
Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen.

§ 1615l Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater
aus Anlass der Geburt

...
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht,
weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die
Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krank-
heit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr über
die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu
gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von derMutter wegen der
Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit
nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt
frühestens vier Monate vor der Geburt und besteht für min-
destens drei Jahre nach der Geburt. Sie verlängert sich, so-
lange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind
insbesondere die Belange des Kindes und die bestehenden
Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen
Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflich-
tung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der
Mutter vor. Die Ehefrau und minderjährige unverheiratete
Kinder des Vaters gehen bei Anwendung des § 1609 der
Mutter vor; die Mutter geht den übrigen Verwandten des Va-
ters vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch er-
lischt nicht mit dem Tod des Vaters.
...

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen
Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflich-
tung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der
Mutter vor. (S. 3 wird aufgehoben) § 1613 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tod des Va-
ters.

...
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§ 5 Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt
Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch die Ar-
beit und mit ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebens-
gemeinschaft angemessen zu unterhalten. § 1360 Satz 2 und
die §§ 1360a und 1360b desBürgerlichenGesetzbuchs sowie
§ 16 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 5 Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt
Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch die Ar-
beit und mit ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebens-
gemeinschaft angemessen zu unterhalten. § 1360 Satz 2, die
§§ 1360a, 1360b und 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gelten entsprechend.

§ 12 Unterhalt bei Getrenntleben
Leben die Lebenspartner getrennt, so kann ein Lebenspartner
von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den
Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Lebenspartner
angemessenen Unterhalt verlangen. § 1361 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und § 16 Abs. 2 geltend entsprechend.

§ 12 Unterhalt bei Getrenntleben
Leben die Lebenspartner getrennt, so kann ein Lebenspartner
von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den
Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Lebenspartner
angemessenen Unterhalt verlangen. Die §§ 1361 und 1609
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.
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